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Rechtsanwalt 
Dr. Steffen Hochstadt 

von KNH Rechtsanwälte 
Urheber: Thomas Fedra

Baurecht. Ein Bauunternehmer muss darauf
hinweisen, wenn ihm ein Widerspruch
zwischen Vorgaben des Bauherrn und
erhaltenen Bauzeichnungen auffällt,
ansonsten kann er für Mängel haftbar
gemacht werden.

BGH, Beschluss vom 18. Januar 2017, 
Az. VII ZR 181/16

Bauunternehmer muss auf falsche 
Planung hinweisen
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DER FALL

Beim Neubau eines Cafés wurde der Bau-
unternehmer mit dem Aushub einer 
Baugrube beauftragt, in die ein aus Fertig-
teilen zusammengesetzter „Thermo-
Rohbau-Keller“ eingebaut werden sollte.
Der sogenannte Nullpunkt für die Bau-
grube wurde vom klagenden Bauherrn
und dessen Bauleiter vor Ort vorgegeben.
Nach Baugrubenaushub und Einbau des
Kellers ragte der Keller 80 cm über die
Geländeoberfläche hinaus. Weil dies nicht
den genehmigten Bauplänen entsprach,
wonach die Kelleroberkante mit der
Geländeoberkante abschließen sollte,
erfolgte nach Aufforderung der Stadt ein

Rückbau. Der Bauherr ist der Auffassung,
dass der Bauunternehmer wegen mangel-
haften Aushubs der Baugrube zum Scha-
denersatz verpflichtet ist. Jedenfalls habe
er gegen seine Pflicht verstoßen, auf den
Widerspruch zwischen der Vorgabe zum
Nullpunkt und der Bauzeichnung hinzu-
weisen und den Widerspruch aufzuklären.
Die Klage des Bauherrn auf Schadenersatz
wurde vom Landgericht und Berufungsge-
richt mit der Begründung abgewiesen,
dass der Aushub der Baugrube wegen der
Vorgabe des Nullpunkts nicht mangelhaft
gewesen sei
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DIE FOLGEN
Der BGH hob die mit Nichtzulassungsbe-
schwerde des Klägers angefochtene Ent-
scheidung auf und verwies den Rechts-
streit an das Berufungsgericht zurück.
Nach Auffassung des BGH hat sich das
Berufungsgericht nicht hinreichend damit
auseinandergesetzt, dass der Bauunter-
nehmer unter Berücksichtigung der erhal-
tenen Bauzeichnungen gegen seine

Pflicht verstoßen hat, auf den Wider-
spruch zwischen der Vorgabe des Null-
punkts und der sich aus den Bauzeich-
nungen ergebenden Lage des Kellers hin-
zuweisen.
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WAS IST ZU TUN?

Wenn erkennbare Widersprüche zwi-
schen Bauherrenvorgaben und geneh-
migten Bauzeichnungen zu einem (funk-
tionalen) Mangel führen können, bedarf
es eines ordnungsgemäßen Bedenkenhin-
weises des Bauunternehmers, um sich von
der Mängelhaftung zu befreien. Der
Unternehmer kann sich bei offensichtli-
chen Widersprüchen nicht auf den Stand-
punkt zurückziehen, die Planung sei ihm
vom Auftraggeber vorgegeben worden.

Eine Untersuchung der Planung und sons-
tigen Vorgaben des Bauherrn ist deshalb
zwingend notwendig. Unternehmer soll-
ten zudem grundsätzlich nicht zurückhal-
tend mit Hinweisen sein, wenn sie Beden-
ken beispielsweise gegen die Art der Aus-
führung, gelieferte Stoffe oder Vorleistun-
gen anderer Unternehmen haben. ahl

Rechtsanwalt 
Behnam Yazdani 
von White & Case 

Grundstücksrecht. Ein Grundstückskauf-
vertrag kann auf Verlangen des Käufers
rückabzuwickeln sein, wenn das im Kauf-
vertrag genannte Baujahr des Hauses als
vereinbarte Beschaffenheit auszulegen ist
und es falsch angegeben wurde.

OLG Hamm, Urteil vom 2. März 2017, 
Az. 22 U 82/16

Falsch angegebenes Gebäude-
Baujahr ist ein Sachmangel
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DER FALL

Die Beklagte veräußerte mit notariellem
Kaufvertrag – unter Ausschluss der Sach-
mängelhaftung – ein mit einem Wohn-
haus bebautes Grundstück an den Kläger.
Ausweislich des Kaufvertrags sollte es sich
bei dem Wohnhaus „um ein Gebäude aus

dem Jahr 1997“ handeln. Tatsächlich
wurde es bereits zwei Jahre früher bezugs-
fertig fertigstellt. Deswegen forderte der
Kläger von der Beklagten die Rückabwick-
lung des Kaufvertrags.
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DIE FOLGEN

Das OLG Hamm bestätigte das Urteil der
Vorinstanz, wonach der Kläger zum Rück-
tritt vom Kaufvertrag berechtigt war. Das
Grundstück habe einen zum Rücktritt
berechtigenden Sachmangel, da die
Angabe des Baujahrs im Kaufvertrag als
Beschaffenheitsvereinbarung zu werten
sei, wofür die Beklagte trotz des vereinbar-
ten Gewährleistungsausschlusses einzu-
stehen habe, so die Richter. Der Zeitpunkt

der Errichtung eines Gebäudes habe
wesentliche Auswirkungen auf den Ver-
kehrswert eines Grundstücks, sodass dies
einen erheblichen Mangel darstelle. Da-
rüber hinaus hat die Beklagte nach Auffas-
sung des Gerichts den Zeitpunkt der
Errichtung des Gebäudes ins Blaue hinein
angegeben – mit der Folge, dass sie den
Kläger arglistig getäuscht hat.
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WAS IST ZU TUN?

Wenn sich die Parteien eines Kaufvertrags
dazu entscheiden, das genaue Baujahr
eines auf dem Grundstück befindlichen
Gebäudes in den Vertrag aufzunehmen,
trägt der Verkäufer das Risiko der Rückab-
wicklung des Kaufvertrags, wenn sich im
Nachhinein eine Abweichung zu dem
angegebenen Baujahr herausstellt. Davor
kann er sich nicht durch die Vereinbarung
eines Sachmängelausschlusses schützen,
weil dieser bei einem Mangel in der ver-
traglich vereinbarten Beschaffenheit der
Kaufsache nicht greift. Oft stellt sich eine
Rückabwicklung auch für den Käufer als
umständlich dar, da dieser sich nach
erfolgtem Rücktritt zum einen Nutzungs-
ersatzansprüchen ausgesetzt sieht und

zum anderen seine Kaufpreisfinanzierung
rückabwickeln muss. Daher sollten die
Parteien in der Vorbereitung zum Veräu-
ßerungsprozess die Angaben zum Baujahr
von Gebäuden sorgfältig prüfen. Der Ver-
käufer muss darauf achten, dass er alle
Angaben zum Grundstück und zu einem
darauf errichteten Gebäude ausreichend
zu belegen hat. Anderenfalls kann er sich
dem Vorwurf der arglistigen Täuschung
ausgesetzt sehen. Lässt sich der Zeitpunkt
der Fertigstellung eines Gebäudes nicht
präzise feststellen, sollte die Angabe des
Baujahrs im Kaufvertrag als unbekannt
erwähnt oder der vermutete Zeitpunkt
durch eine Circa-Angabe umrissen 
werden. ahl

Rechtsanwalt 
Dr. Mathias Hellriegel 

von Malmendier 
Partners 

Quelle: Malmendier Partners

Öffentliches Recht. Bauherren müssen sich
nicht mehr von den restriktiven Fest-
setzungen zum Maß der baulichen Nutzung
im Berliner Baunutzungsplan befreien
lassen, weil dieser vielerorts funktionslos
geworden ist.

Verwaltungsgericht Berlin, Urteil vom 17. März 2017, 
Az. 19 K 66.15

Funktionsloser Baunutzungsplan: 
Keine Befreiung nötig
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DER FALL

Die Klägerin ist Eigentümerin eines
Grundstücks in einem dicht bebauten
innerstädtischen Gebiet im Geltungsbe-
reich des Berliner Baunutzungsplans von
1958/60, das mit einem fünfgeschossigen
Wohnhaus aus der Gründerzeit bebaut ist.
Sie plant, das Dachgeschoss des Hauses

als Wohnung auszubauen. Die beantragte
Genehmigung hat der Bezirk wegen Über-
schreitung der im Baunutzungsplan fest-
gesetzten Geschossflächenzahl (GFZ) von
1,5 und Grundflächenzahl (GRZ) von 0,3
abgelehnt. Dagegen hat die Eigentümerin
Klage erhoben.
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DIE FOLGEN

Das VG Berlin hat der Klage stattgegeben
und festgestellt, dass die Festsetzungen
des Baunutzungsplans zum Maß der bau-
lichen Nutzung in dem Straßenblock
funktionslos und damit unwirksam
geworden sind. Die Bebauung des Gebiets
wich schon bei Erlass des Baunutzungs-
plans wegen ihrer hohen Dichte erheblich
von seinen Festsetzungen ab. Selbst wenn
es damals noch möglich schien, die Pla-
nung durch Entkernen und Abriss der Alt-
bebauung zu verwirklichen, haben sich in
den letzten 60 Jahren die tatsächlichen
Verhältnisse der Planung nicht angenä-

hert. Im Gegenteil, mit den wenigen Neu-
bauten wurden die Bebauungsstruktur
und die hohe Baudichte weiter verfestigt.
Der Abriss der Altbebauung erscheint
heute nahezu ausgeschlossen: Die grün-
derzeitlichen Gebäude wurden saniert
und die Milieu- und Erhaltungsverord-
nungen stehen ihrem Rückbau entgegen.
Wenn damit die planerischen Vorgaben
des Baunutzungsplans auf überschaubare
Zeit nicht realisierbar erscheinen, sind sie
funktionslos geworden. Das Dachge-
schoss kann deshalb ohne Befreiung von
den Festsetzungen ausgebaut werden.
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WAS IST ZU TUN?

Das im Baunutzungsplan von 1958/1960
festgesetzte Maß der baulichen Nutzung
folgt dem Leitbild einer aufgelockerten,
durchgrünten Innenstadt und bleibt weit
hinter dem zurück, was in Berliner Innen-
stadtlagen im Bestand vorhanden ist. Für
eine städtebaulich sinnvolle Nutzung der
Grundstücke waren die Bauherren daher
regelmäßig auf Befreiungen für die Über-
schreitung der GRZ und der GFZ angewie-
sen, die die Ämter großzügig erteilt haben,
wenn ihnen das Bauvorhaben „ge-
schmeckt“ hat. Damit konnten die Bezirke

großen Einfluss auf die Bebauung neh-
men. Mit der Funktionslosigkeit der Fest-
setzungen werden diese Befreiungen
obsolet, den Behörden wird ihr „Macht-
instrument“ genommen. Für das Bauen
im Westteil von Berlin bedeutet die Ent-
scheidung eine deutliche Erleichterung.
Nachverdichtungsprojekte und Dachge-
schossausbauten werden damit überall
dort möglich, wo die Funktionslosigkeit
des Baunutzungsplans anzunehmen ist,
wenn also Bestand und Festsetzungen
erheblich divergieren. ahl

Rechtsanwalt 
Paul M. Kiss von 

CBH Rechtsanwälte 
Quelle: Paul Kiss

Maklerrecht. Ein Makler, der dem
Auftraggeber-Mieter den Eindruck
vermittelt, nur von ihm eine Courtage zu
verlangen, verwirkt seinen Provisions-
anspruch, wenn er auch vom Vermieter eine
Courtage erhält.

AG Wiesbaden, Urteil vom 25. November 2016, 
Az. 91 C 2307/16

Kein Provisionsanspruch für 
heimliche Doppelmakler
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DER FALL

Ein Mieter war auf der Suche nach einem
Nachmieter und beauftragte einen Mak-
ler mit dem Nachweis und der Vermitt-
lung eines Mietvertrags. Er ging davon
aus, dass der Makler im Erfolgsfalle aus-
schließlich von ihm eine Maklerprovision
erhalten würde. Nachdem der Makler
einen Nachmieter gefunden und dieser
mit dem Vermieter einen Mietvertrag
abgeschlossen hatte, verlangte er sowohl

von seinem den Nachmieter suchenden
Auftraggeber als auch vom Vermieter eine
Provision in Höhe einer Monatsmiete, da
er auch mit dem Vermieter eine Provisi-
onsvereinbarung abgeschlossen hatte.
Der ursprüngliche Mieter verweigerte
wegen der Doppeltätigkeit die Zahlung
der Maklerprovision. Dagegen klagte der
Makler.
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DIE FOLGEN

Die Klage blieb erfolglos! Der Umstand,
dass der Auftraggeber des Maklers den zu
vermittelnden Hauptvertrag nicht selbst
abschließen wollte, sondern der Haupt-
vertrag zwischen dem Vermieter und dem
neuen Mieter zustande kommen sollte,
hindert das Zustandekommen eines Mak-
lervertrags nicht. Nach § 654 BGB ist der
Anspruch auf die Maklerprovision und auf
den Ersatz von Aufwendungen allerdings
ausgeschlossen, wenn der Makler entge-
gen dem Vertragsinhalt auch für den
anderen Teil tätig geworden ist. In der vor-
liegenden Konstellation ist § 654 BGB so
auszulegen, dass „der andere Teil“ die bei-
den vom Auftraggeber verschiedenen

Beteiligten des Hauptvertrags sind. Dies
entspricht der Zielrichtung der Regelung,
vertragswidrige Interessenkollisionen
durch Doppeltätigkeit von vornherein zu
vermeiden. Bei der Verhandlung über die
Höhe der Provision hat der Makler den
Eindruck erweckt, er stelle ausschließlich
dem ursprünglichen Mieter eine gerade
noch wirtschaftliche Provision in Höhe
einer Monatsmiete in Rechnung. Die
Tätigkeit für den Vermieter hat der Makler
vor Vertragsschluss nicht offengelegt. Die
Berufung des Auftraggebers auf § 654 BGB
ist wegen dieser nicht erfolgten Offenle-
gung auch nicht ihrerseits treuwidrig.
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WAS IST ZU TUN?

Bei einer angestrebten Tätigkeit für beide
Parteien des beabsichtigten Hauptver-
trags beschreitet der Makler den sichers-
ten Weg, wenn er eine individuell erteilte
Zustimmung beider Auftraggeber einholt.
Ist eine Interessenkollision von vornhe-
rein ausgeschlossen und wird keine
Zustimmung eingeholt, muss der Makler

jedenfalls eine gestellte Frage, ob er von
der anderen Seite Provision erhalte, wahr-
heitsgemäß beantworten. Geht der Auf-
traggeber – wie im vorliegenden Fall –
erkennbar davon aus, dass der Makler nur
für ihn tätig werde, muss der seinen Auf-
traggeber auf die Doppeltätigkeit unaufge-
fordert hinweisen. ahl

ANZEIGE

ENGLISCH 
FÜR 
IMMOBILIEN-
PROFIS

Alice Jovy

ENGLISH
CORRESPON-
DENCE
AND REPORT 
WRITING
FOR 
REAL ESTATE
PROFES-
SIONALS

Anleitung, Mustersätze

und -formulierungen, 

Briefe und Fachvokabular

zur professionellen 

englischen Kommunikation 

in der Immobilienwirtschaft

Bestellbar unter 
www.iz-shop.de

Alice Jovy

 

ENGLISH CORRESPONDENCE
AND REPORT WRITING
FOR 
REAL ESTATE
PROFESSIONALS
ANLEITUNG, MUSTERSÄTZE UND -FORMULIERUNGEN, BRIEFE UND

FACHVOKABULAR ZUR PROFESSIONELLEN ENGLISCHEN KOMMUNIKATION

IN DER IMMOBILIENWIRTSCHAFT

3. Auflage

EN
GL

IS
H 

CO
RR

ES
PO

ND
EN

CE
 A

ND
 R

EP
OR

T 
W

RI
TI

NG
 F

OR
 R

EA
L 

ES
TA

TE
 P

RO
FE

SS
IO

NA
LS
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Kenntnisse der englischen 
Sprache sind in der Immobilien-
wirtschaft ein Muss. Ein gutes 
Schulenglisch und ausgewähltes 
Fachvokabular bringen heutzu-
tage viele in der Branche Tätige 
mit. Doch bei der richtigen 
Anwendung stößt man schnell 
an die Grenzen seiner sprach-
lichen Ausdrucksfähigkeit. 
Genau hier setzt dieses Buch an. 
Es verknüpft das thematisch 
aufbereitete englische 
Fach vokabular aus den unter-
schiedlichsten Arbeitsgebieten 
der Immobilienwirtschaft 
situationsbezogen mit Muster-
formulierungen und -sätzen, 
Briefen und sonstigen Schrift-
stücken und wappnet so für zahl-
reiche Situationen und Anlässe 
im berufl ichen Alltag. Viele 
wichtige Tipps und Hinweise 
helfen, naheliegende Fehler zu 
vermeiden, und weisen in einige 
Geheimnisse der interkulturellen 
Kommunikation mit englischen 
Muttersprachlern ein.
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